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Bedingungen für die Lieferung von Werkzeugmaschinen der DMG MORI Schweiz AG 

1. Allgemeines 

1.1. Allen Lieferungen und Leistungen von DMG MORI Schweiz AG (nachfolgend der „Lieferer“) liegen diese 
Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zu Grunde. Abweichende 
Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Ein Vertrag 
kommt - mangels besonderer Vereinbarung - mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers zustande. 
Angebote, die keine Annahmefrist enthalten, sind unverbindlich. 

1.2. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Informationen körperlicher 
und unkörperlicher Art - auch in elektronischer Form - Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Der Lieferer verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen 

und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

2. Preis und Zahlung 

2.1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschliesslich Verladung im Werk, jedoch 

ausschliesslich Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe hinzu. 
2.2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug auf das Konto des Lieferers zu leisten, und 

zwar: 

• 50% sofort fällig nach Datum der Anzahlungsrechnung, 

• 40% innerhalb von 10 Tagen, nachdem dem Besteller mitgeteilt worden ist, dass die Maschine 

versandbereit ist, 

• Der Restbetrag innerhalb eines Monats nach Gefahrübergang. 

2.3. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt sind. 

2.4. Der Besteller darf mit Gegenansprüchen nicht verrechnen, es sei denn, seine Gegenansprüche werden vom 

Lieferer anerkannt oder sind rechtskräftig festgestellt. 
2.5. Ist der Bestellter mit seinen Zahlungen in Verzug, kann der Lieferer die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen 

bis zur Begleichung des Ausstandes aufschieben. Der Besteller befindet sich ab Fälligkeitsdatum auch ohne 

Mahnung durch den Lieferer in Verzug und schuldet einen Verzugszins von 5%. 

3. Lieferzeit, Lieferverzögerung 
3.1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch den Lieferer setzt 

voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der 
Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigung 
oder Genehmigung oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die 
Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung schuldhaft zu vertreten hat. 

3.2. Sofern der Lieferer verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, nicht einhalten 
kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird der Lieferer den Besteller hierüber unverzüglich informieren und 
gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht 
verfügbar, ist der Lieferer berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; bereits erbrachte 
Gegenleistungen des Bestellers werden unverzüglich erstattet. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in 
diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch Zulieferer, wenn ein kongruentes 
Deckungsgeschäft abgeschlossen wurde, weder den Lieferer noch dessen Zulieferer ein Verschulden trifft oder der 
Lieferer im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist. 

3.3. Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist jedoch eine 
Mahnung durch den Besteller erforderlich. Gerät der Lieferer in Lieferverzug und erwächst dem Besteller hieraus 
ein Schaden, so kann der Besteller - als ausschliessliches Rechtsmittel - nach einer Karenzfrist von 2 Wochen 
pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete 
Kalenderwoche des Verzugs 0,5 % des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5 % des Werts 
desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt 
werden kann. Dem Lieferer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Besteller gar kein Schaden oder nur ein 
wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

3.4. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat 
oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Dies gilt auch, falls eine Abnahme zu erfolgen hat. 

3.5. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Besteller zu 

vertreten hat, so werden ihm, beginnend ein Monat nach der Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, 
die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet. 

3.6. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt (z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Unruhen, Epidemien, 
Pandemien, Feuer, Flut, Stürme, Streik, hoheitliche Akte wie z.B. Embargos, Quarantäneanordnungen, Import und 
Exportbeschränkungen) sonstige Ereignisse, die ausserhalb des Einflussbereichs des Lieferers liegen, 
zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und 
das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. 

3.7. Befindet sich der Besteller mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, so kann der Lieferer durch einfache 

schriftliche Mitteilung vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz verlangen. 

 
 
 



2 Bedingungen für die Lieferung von Werkzeugmaschinen der DMG MORI Schweiz AG – Stand: 10/2022 

 

 

 
 
 
3.8. Ist der Liefergegenstand bereits im Besitz des Bestellers, und befindet sich der Besteller in Verzug, kann der Lieferer 

ohne Ansetzen einer weiteren Nachfrist vom Vertrag zurücktreten oder die sofortige Bezahlung des ganzen 

Restbetrages verlangen. Im Falle des Rücktritts hat der Besteller den Liefergegenstand sofort franko Domizil des 

Lieferanten, oder nach dessen Wahl, franko Domizil des Herstellers zurückzusenden. Der Besteller ist überdies 

verpflichtet, dem Lieferer eine Entschädigung für Wertminderung und eine Miete zu zahlen. Ferner werden die 

Kosten für Montage, Demontage, Hin- und Rücktransport, Camionage, Versicherung und allfällige weitere Spesen 

dem Besteller in Rechnung gestellt. 
3.9. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang 

endgültig unmöglich wird. Der Besteller kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung 

die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der 
Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Besteller den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu 

zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers.  
3.10. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschliesslich nach Ziff. 7 dieser Bedingungen. 

4. Gefahrübergang, Inbetriebnahme, Abnahme, Leistungen durch Dritte 

4.1. Gefahr geht spätestens auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten 
oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Eine etwa vereinbarte Abnahme muss unverzüglich zum 
Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. 
Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. 

4.2. Der Lieferer darf die Forderung an seinen Finanzierungspartner abtreten. Der Finanzierungspartner ist dann als 

Forderungsinhaber berechtigt, einen von ihm benannten Dritten die Inbetriebnahme einer gelieferten Maschine 

durchführen zu lassen, wenn dies aus seiner Sicht erforderlich ist, um die abgetretene Forderung realisieren zu 

können. Der Besteller kann den Dritten unverzüglich aus wichtigem Grund (z.B. mangelnde fachliche Eignung) 
ablehnen. Ansonsten erfolgt die Inbetriebnahme durch den Dritten. 

4.3. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die dem Lieferer nicht 
zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller 
über. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen abzuschliessen, die dieser verlangt. 

4.4. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. 

5. Eigentumsvorbehalt 

5.1. Der Lieferer behält sich das Eigentum am Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 

Liefervertrag vor. Sind Montageleistungen zu erbringen, geht das Eigentum an dem Liefergegenstand erst nach 

Eingang des Montageentgelts bzw. auch des Teils der Zahlung, der der Montageleistung entspricht, auf den 

Besteller über. 
5.2. Der Lieferer ist berechtigt, den Eigentumsvorbehalt, ohne Mitwirken des Bestellers, im zuständigen 

Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen. Der Besteller gibt mit seiner für den Vertragsabschluss 

massgebenden Unterschrift sein Einverständnis zur Eintragung des Eigentumsvorbehalts. Im Falle eines 

Domizilwechsels ist der Besteller verpflichtet, den Lieferer hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
5.3. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, 

Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich 

abgeschlossen hat. 
5.4. Der Besteller darf den Liefergegenstand nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lieferers veräussern, 

verpfänden oder zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen 

durch Dritte hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 
5.5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nicht-Zahlung trotz Fälligkeit, ist der Lieferer zur 

Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Der Lieferer kann 

den Liefergegenstand zudem aufgrund des Eigentumsvorbehalts herausverlangen und vom Vertrag zurücktreten, 
oder vom Besteller die Herausgabe des Liefergegenstandes und Ersatz des positiven Vertragsinteresses 

verlangen. Die bloße Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. 
5.6. Falls der Besteller den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkauft, tritt der Besteller bereits 

jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungs-Endbetrages (einschliesslich MwSt.) ab, die ihm aus der 
Weiterveräusserung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der 
Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt 
der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt. Der Lieferer verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 

ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Nachlassverfahrens, bzw. ein Gesuch um 

Konkursaufschub oder Nachlassstundung, gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, 
kann der Lieferer verlangen, dass der Besteller dem Lieferer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 

Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
5.7. Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Besteller wird stets für den Lieferer 

vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
so erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu 

den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende 
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Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für den unter Vorbehalt gelieferten Liefergegenstand. 

5.8. Wird der Liefergegenstand mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 

erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu 

den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, 
dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller dem Lieferer 
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum 

für den Lieferer. 
5.9. Der Besteller tritt dem Lieferer die Forderungen zur Sicherung der Forderung des Lieferers ab, die durch die 

Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Der Lieferer verpflichtet 
sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert der 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt dem Lieferer. 

5.10. Der Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Nachlassverfahrens, bzw. ein Gesuch um Konkursaufschub oder 
Nachlassstundung berechtigt den Lieferer, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des 

Liefergegenstandes zu verlangen. 

6. Gewährleistung 

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche - vorbehaltlich 

Ziffer 7 - Gewähr wie folgt: 
6.1. Sachmängel neuer Liefergegenstände: 

6.1.1. Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder neu zu liefern, die sich innerhalb von 12 

Monaten seit Lieferung infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. 
Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ersetzte Teile werden 

Eigentum des Lieferers. 
6.1.2. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der 

Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls ist der 
Lieferer von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der 
Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismässig grosser Schäden, wobei der Lieferer sofort schriftlich zu 

verständigen ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom 

Lieferer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 
6.1.3. Der Lieferer trägt – soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die unmittelbaren Kosten der 

Nachbesserung bzw. der Ersatzlieferung einschliesslich des Versandes. Er trägt ausserdem die angemessenen 

Kosten des Aus- und Einbaus, ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalls billigerweise verlangt werden kann, die 

Kosten eines allfällig erforderlichen Einsatzes seiner Monteure und Hilfskräfte. Verbringt der Besteller den 

Liefergegenstand ganz oder teilweise von einem vertraglich vereinbarten Aufstellungsort an einen dritten Ort, so 

trägt der Besteller die hieraus etwa resultierenden Mehrkosten, insbesondere alle etwa anfallenden weiteren 

Reisekosten des Lieferers. 
6.1.4. Der Besteller hat nur ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Lieferer eine ihm gesetzte angemessene Frist 

für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines erheblichen Sachmangels trotz schriftlicher Mahnung 

fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht es dem Lieferer frei, den Besteller anstelle 
der Nachbesserung auf die Minderung des Vertragspreises zu verweisen. Ein Recht auf Minderung des 
Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen. 

6.1.5. Jegliche weiteren Ansprüche werden nach Massgabe von Ziff. 7 dieser Bedingungen ausgeschlossen. 
6.1.6. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemässe 

Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemässe Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, 
mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse - soweit 
sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind. 

6.1.7. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die daraus 

entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Lieferers vorgenommene Änderungen des 

Liefergegenstandes. 
6.2. Sonderregelungen für Sachmängel gebrauchter Gegenstände: 

6.2.1. Abweichend von vorstehenden Regelungen ist jegliche Gewährleistung für Sachmängel gebrauchter 
Liefergegenstände ausgeschlossen, vorbehältlich arglistig verschwiegener Mängel. Im Übrigen bleiben auch bei der 
Lieferung gebrauchter Gegenstände die vertraglichen Ansprüche des Bestellers unberührt. 

6.3. Rechtsmängel 
6.3.1. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zu Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten, 

wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen 
oder den Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die 

Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in 
angemessener Frist nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten
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Voraussetzungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird der Lieferer 
den Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber 
freistellen. 

6.3.2. Die in Ziff. 6.3.1. genannten Verpflichtungen des Lieferers sind vorbehaltlich Ziff. 7. für den Fall der Schutz- oder 
Urheberrechtsverletzung abschliessend. Sie bestehen nur, wenn 

• der Besteller den Lieferer unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen 

unterrichtet, 

• der Besteller den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche 

unterstützt bzw. dem Lieferer die Durchführung der Modifizierungsmassnahmen gem. Ziff. 6.3.1. ermöglicht, 

• dem Lieferer alle Abwehrmassnahmen einschliesslich aussergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben, 

• der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht und 

• die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand eigenmächtig 

geändert oder in nicht vertragsgemässer Weise verwendet hat. 

7. Haftung 

Ungeachtet anderslautender Bestimmungen im Vertrag haftet der Lieferer und seine Erfüllungsgehilfen – gleich aus 
welchem Rechtsgrund (z.B. aus Pflichtverletzung wegen Mängeln, Verzug, unerlaubter Handlung, 
Freistellungsanspruch, Rückrufaktion, Schutzrechtsverletzung etc.) – nur im Falle des Verschuldens und dann wie 
folgt:  

• Der Lieferer haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn, Produktionsausfall, Kapitalkosten, Verlust von Daten, 

Ersatzbeschaffung von Energie oder für indirekte oder Folgeschäden oder Verluste, gleich welcher Art;  

• Die Gesamthaftung des Lieferers für alle Schäden oder Verluste oder Kosten im Zusammenhang mit dem 
Vertrag beträgt 100% des Nettowerts des Vertragsgegenstandes, in Bezug auf welchen der Schaden 
entstanden ist.  

• Die oben genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern der Lieferer z.B. aufgrund von Vorsatz, für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz zwingend haftet.  

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

8. Verjährung 

Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchem Rechtsgrund auch immer – verjähren in 12 Monaten. Für 
vorsätzliches oder arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die 

gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend 

ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht 
haben. 

9. Softwarenutzung 

9.1. Soweit im Liefergegenstand Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht 
eingeräumt, die gelieferte Sache einschliesslich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf den 

dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist 
untersagt. 

9.2. Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen 
oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – 
insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder, ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des 
Lieferers, zu verändern. 

9.3. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschliesslich der Kopien bleiben beim Lieferer 
bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

10.1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschliesslich das materielle Recht 
der Schweiz unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinigten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf sowie des IPRG. 
10.2. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist jedoch 

berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben. 


